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Schaubild: 1

Ehedauerspezifische Scheidungshäufigkeiten ausgewäh lter 

Heiratsjahrgänge 

1 Vorbemerkungen (1)

Quelle: Die Familie im Spiegel der Statistik, 2003
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Ziele der Reform des Versorgungsausgleichs 

Bundesjustizministerin Zypries hat im Zuge des Refo rm-
prozesses als Ziele für das Gesetzgebungsvorhaben
vorgegeben, dass das unübersichtliche und nur schwe r
zu durchdringende Rechtsgebiet  des Versorgungsaus-
gleiches 

klarer , 

gerechter und 

einfacher gestaltet werden soll.

1 Vorbemerkungen (2)
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Überblick über die Ausgleichsverfahren

VersorgungsausgleichVersorgungsausgleich

Vereinbarungen über 
den VA 

(§§ 6 bis 8 VersAusglG)

Vereinbarungen über 
den VA 

(§§ 6 bis 8 VersAusglG)

Antrag auf schuld-
rechtlichen VA
(§§ 20 bis 21 
VersAusglG)

Antrag auf schuld-
rechtlichen VA
(§§ 20 bis 21 
VersAusglG)

Antrag auf 
Abfindung

(§§ 23 bis 24 
VersAusglG) 

Antrag auf 
Abfindung

(§§ 23 bis 24 
VersAusglG) 

Abänderung  
(§ 225 FamFG i.V.m. § 32 

VersAusglG); gilt nicht für 
betriebliche 

Versorgungsträger
(Ausnahmen: § 51 

VersAusglG)

Abänderung  
(§ 225 FamFG i.V.m. § 32 

VersAusglG); gilt nicht für 
betriebliche 

Versorgungsträger
(Ausnahmen: § 51 

VersAusglG)

Gesetzlicher VA
(§§ 9 bis 17 VersAusglG)

Gesetzlicher VA
(§§ 9 bis 17 VersAusglG)

Antrag auf 
Teilhabe an der 
Hinterbliebenen-

versorgung
(§§ 25 bis 26 
VersAusglG) 

Antrag auf 
Teilhabe an der 
Hinterbliebenen-

versorgung
(§§ 25 bis 26 
VersAusglG) 

Antrag auf 
Abtretung

(§ 21 VersAusglG)

Antrag auf 
Abtretung

(§ 21 VersAusglG)

1 Vorbemerkungen (3)
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Behandelte Einzelfragen:

- nicht in den WE einzubeziehende Anrechte (Punkt 3 d er Gliederung)

- (schuldrechtlicher) Ausgleich von VA-Altanrechten ( Punkt 4 der 
Gliederung)

- Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften (Punkt 5 der Glied erung)

Nicht behandelte Einzelfragen, u. a.:

- Vereinbarungen zum VA

- Kurze Ehedauer 

2 Übersicht über die behandelten Einzelfragen
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Rechtsgrundlagen und Rechtsfolgen 

a) Rechtsgrundlagen
- §§ 18, 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG (§ Abs. 3 VersAusglG)

- §§ 12, 19 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG (§ 14 Abs. 2 i.V.m. § 17 VersAusglG)    
§ 11 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 Abs. 4 Satz 2 VersAusglG

b) WE findet nicht statt bei
- Anrechten mit geringem Ausgleichswert

- verfallbaren (betrieblichen) Anwartschaften dem Grunde nach

- verfallbaren (betrieblichen) Anwartschaften der Höhe nach
(Anwartschaftsdynamik)

3 Nicht in den Wertausgleich (WE) einzubeziehende Anr echte (1)



Seite 8

Wesentliche Änderungen im gerichtlichen Verfahren

- Es müssen alle - auch geringfügige Anrechte - vorab i n einer 
Übersicht angegeben werden (vgl. Versorgungsübersic ht zu 
Anrechten aus der betrieblichen Altersversorgung V 30)

- Frage nach der Dynamisierung in bisheriger Form ent fällt (Frage 7 des 
Formulars Vc 2b)

- Angegeben werden muss jedoch (weiterhin), ob die An rechte noch 
verfallbar und - zusätzlich - ob sie endgehaltsbezogen sind 

- verbleibende Ausgleichsansprüche nach der Scheidung  werden -
anders als bisher - in der Begründung explizit für den Ausgleich nach 
der Scheidung benannt (bisher erfolgte lediglich ein Hinweis auf den 
schuldrechtlichen Ausgleich).

3 Nicht in den  WE einzubeziehende Anrechte (2)
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Auskunftsbogen betriebliche Altersversorgung – V 31

3 Nicht in den  WE einzubeziehende Anrechte 

Aktenzeichen des Gerichts

Anfrage vom

1. Anrecht aus einer betrieblichen Altersversorgung
Diese Auskunft betrifft folgendes Anrecht:

Bezeichnung der Zusage: Leistungsform (Kapital oder Rente)

2. Unverfallbarkeit
Die Versorgungsanwartschaft ist bereits unverfallbar:

Ja.          Nein. Das Arbeitsverhältnis muss bis                    andauern, damit
Unverfallbarkeit eintritt. (In diesem Fall sind keine weiteren Angaben erforderlich)

Die Versorgung ist endgehaltsbezogen:              Ja.          Nein.

Wesentliche Änderungen im gerichtlichen Verfahren
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Lösungsansätze

a) Verfallbare Anwartschaften dem Grunde nach

- Anrechte sind geringfügig : Verfallbare Anwartschaften mitteilen
und Feststellung beantragen, dass ein ergänzender A usgleich
nach Scheidung wegen Geringfügigkeit voraussichtlic h nicht möglich ist 
(§ 18 VersAusglG).

- Anrechte sind nicht geringfügig und die Voraussetzungen nach 
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 bzw. § 17 VersAusglG liegen vor :      
Ggf. eine gerichtliche Anordnung (Genehmigung) bean tragen, die externe 
Teilung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nachträglich 
durchzuführen, sofern die Unverfallbarkeit des Anre chtes eintritt 
(Hinweise: Der Ausgleichswert als Kapitalwert sollt e angegeben werden, 
angeregtes Vorgehen ist im Gesetz (noch) nicht vorg esehen).

- Anrechte sind nicht geringfügig und Voraussetzungen nach 
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 bzw. § 17 VersAusglG liegen nicht vor: Vereinbarungen 
der beteiligten Ehegatten anregen und ggf. unterstü tzen, damit diese 
Anrechte im Güterausgleich berücksichtigt werden.

3 Nicht in den  WE einzubeziehende Anrechte (4)
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Mögliche Lösungsansätze

b) Verfallbare Anwartschaften der Höhe nach (einkom mensb. Anwart-
schaftsdynamik)

Eine unbefriedigende Gesetzgebung in dieser Frage erschwert und behindert eine 
reibungslose Umsetzung des Versorgungsausgleiches in der Praxis. Als Folge 
muss sich der Versorgungsträger ggf. mit ungeklärten Ausgleichsresten aus der 
(verfallbaren) Anwartschaftsdynamik in weiteren Folgeverfahren befassen. 

Wertentwicklung wird beim Ausgleichsanrecht vertraglich berücksichtigt, 
soweit deren Unverfallbarkeit bei auszugleichendem Anrecht eingetreten ist

Arbeitgeber / Versorgungsträger regt z.B. eine Zusatzvereinbarung zum 
Versorgungsausgleich an, die eine Abfindung für unverfallbar gewordene 
zukünftige Dynamikzuwächse vorsieht (Unterstützung z.B. durch einen 
Zuschuss des Arbeitgebers zu den Aufwendungen der beteiligten Ehegatten 
denkbar, da eine Abfindung den Ausschluss der Teilhabe an der Hinterbliebe-
nenversorgung bewirkt).

3 Nicht in den  WE einzubeziehende Anrechte (4a)
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Mögliche Lösungsansätze

b) Verfallbare Anwartschaften der Höhe nach (einkomm ensb. 
Anwartschaftsdynamik)

Abschließender Hinweis: 
Wegen des nicht unerheblichen Aufwandes kann es auch vertretbar 
sein, anstelle einer sofortigen Eigeninitiative im Sinne der oben 
vorgestellten Lösungsansätze zunächst noch etwas zuzuwarten. 
Vielleicht hat der Gesetzgeber ja noch ein Einsehen und entlastet die 
Versorgungsträger in dieser Frage von möglichen zusätzlichen 
Verpflichtungen aus der Teilhabe an der Hinterbliebenenversorgung 
nach § 25 VersAusglG.

3 Nicht in den  WE einzubeziehende Anrechte (5)
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Rechtliche Grundsätze

1. Grundsatz: Neues Recht bei Verfahren ab 1.9.2009; Übergangs-
regeln bei Erstverfahren, die nach dem Recht zum
31.8.2009 abgeschlossen wurden (vgl. § 48 ff.. 
VersAusglG).

2. Grundsatz: Abänderung von Erstentscheidungen im WE  bleibt bei 
VA-Altanrechten allgemein möglich 

® Abänderung ist grundsätzlich also auch bei 
betrieblichen Anrechten möglich (vgl. § 51 Abs. 2, 
3 VersAusglG), obgleich Abänderungsverfahren 
nach neuem Recht  für betriebliche Anrechte nicht 
gilt (§ 225 FamFG i.V.m. § 32 VersAusglG). 

3. Grundsatz: Soweit in Erstentscheidungen lediglich Teilausgleich 
gemäß § 3 b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG (sog. Supersplitting) 
erfolgte, ist Abänderung ausgeschlossen (§ 51 Abs. 4  
VersAusglG). 

4 Ausgleich von VA-Altanrechten (1)
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Rechtsfolgen

a) Soweit bei p.-r. Versorgungsträgern betriebliche Anrechte bisher im   
Allgemeinen in den schuldrechtlichen VA verwiesen wurden oder nur ein 
Teilausgleich nach § 3 b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG erfolgte, gelten für betrieb-
liche Anrechte aus VA-Altanrechten regelmäßig die Paragraphen 20 bis 26 
VersAusglG (vgl. § 51 Abs. 4 VersAusglG). 

®®®® Es gilt also grd. der schuldrechtliche VA.

b) Bei ö.-r. Zusatzversorgungsträgern ist dagegen eine Abänderung der 
Erstentscheidungen möglich, da der (Teil-)ausgleich nicht nach 
§ 3 b Abs. 1 Nr. 1 VAHRG, sondern nach § 1 Abs. 3 VAHRG vorgenommen 
wurde (§ 51 Abs. 4 VersAusglG gilt nicht). 

Abänderung ist möglich (gem. § 51 Abs. 1 - 3 VersAusg lG)

Neben Abänderung ist jedoch auch schuldrechtlicher VA       
möglich. 

4 Ausgleich von VA-Altanrechten (2)
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Rechtsfolgen

b) Bei ö.-r. Zusatzversorgungsträgern : 

- Bis zu drei Durchführungsformen denkbar (Quasisplitting, interne Teilung 
und schuldrechtlicher VA)

- Ist Änderung der Ausgleichsform bei interner Teilung möglich (Ablösung 
des Quasisplittings)?

4 Ausgleich von VA-Altanrechten (2a)
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Exkurs materielle Besonderheiten im schuldrechtlich en VA

- I.d.R. abstellen auf (aktuelle) Rentenbeträge; d.h. kein Wahlrecht 
den Kapitalwert als Bezugsgröße anzugeben, kein Festhalten der 
Verhältnisse zum Ende der Ehezeit.

- Unmittelbare Zahlungsverpflichtung des Versorgungsträgers bei 
Abtretung der schuldrechtlichen Ausgleichsrente 

- Unterschiedliche steuer- und sozialrechtliche Folgen bei Zahlung 
aus Abtretungen und bei Zahlung wegen Teilhabe an der 
Hinterbliebenenversorgung sind zu beachten. 

- Verpflichtung, die Anrechte an die Wertentwicklung anzupassen, 
und zwar in der Anwartschafts- wie auch in der Leistungsphase. 

- Schuldrechtlicher VA nur auf Antrag, aber verbleibende Ausgleichs-
ansprüche werden nach neuem Recht in der Begründung explizit 
benannt. 

4 Ausgleich von VA-Altanrechten (3)
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Lösungsansätze (insb. für p.r. Versorgungsträger)

a) Mit Blick auf mögliche Folgeverfahren soll Teilha be an der 
Hinterbliebenenversorgung generell ausgeschlossen werden

- Abschaffung der Witwen-/Witwerleistung bei gegebenem 
Dotierungsrahmen

- Abspaltung der Witwen-/Witwerleistung aus Leistungspaket und übertragen 
auf neuen Versorgungsträger (eventuell auf neue Zusage)

b)  Es wird eine Verwaltungsvereinfachung im Verfah rensablauf 
angestrebt

- Einführung einer Geschiedenenwitwen-/witwerrente für die Geschiedenen, 
bei denen im VA-Erstverfahren nach §§ 1587 ff. BGB entschieden wurde.

c) Verzicht auf entlastende Maßnahmen

(Zusatzbelastung des Versorgungsträgers aus VA-Altfällen wird als begrenzt 
eingeschätzt; es wird unterstellt, dass Geltendmachung verbliebener betrieb-
licher Anrechte weiterhin zumeist vergessen wird (Stichworte: Gerichtsent-
scheidung ist erfolgt, kostenintensiver (vermeintlicher) Anwaltszwang, Antrags-
erfordernis).

4 Ausgleich von VA-Altanrechten (4)
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Rechtsgrundlagen und geändertes gesetzliches Umfeld

a) Rechtsgrundlagen
- § 4 VersAusglG, § 220 Abs. 1, 4 FamFG (bisher: §§ 1587e, k BGB, § 53 

Abs. 2 FGG bzw. § 11 Abs. 2 VAHRG)

b) Geändertes gesetzliches Umfeld
- Wegfall des Abänderungsverfahrens für betriebliche Versorgungsträger

- Umgestaltetes Abänderungsverfahren für gRV, Beamtenvers. und berufs-
ständische Versorgungswerke

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (1)
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Auskunftsansprüche 

• Ehemann
• Hinterbliebene
• Erben

• Ehegatten
• Hinterbliebene
• Erben

• Ehefrau
• Hinterbliebene
• Erben

Versorgungsträger§ 4 Abs. 2 VersAusglG

§ 4 Abs. 1 VersAusglG

Versorgungsträger

• Ehegatten
• Hinterbliebene
• Erben
• Versorgungsträger

§ 220 Abs. 1, 4 FamFG Versorgungsträger

§ 4 Abs. 3 VersAusglG

Familiengericht

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (2)
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Anforderungen an die Auskunft des Versorgungsträger s

Auskunft der Versorgungsträger gegenüber Gericht, § 220
Abs. 1 Nr. 2 FamFG

Inhalt:
- Ehezeitanteil des Anrechts, § 5 Abs. 1 Wertermittlung nach §§ 39 bis 45 

- Vorschlag des Ausgleichswertes, und des korrespondierenden Kapital-
wertes nach § 47, falls der Ausgleichswert kein Kapitalwert ist, § 5 Abs. 3

Form: schriftlich, übersichtlich, nachvollziehbar unter Erläuterung 
von Einzelheiten, § 220 Abs. 4 FamFG

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (3)
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Korrekturmöglichkeiten des VA bei Falschauskünften

Altes Recht: § 10a VAHRG ermöglichte im Abänderungsverfahren 
Totalrevision bei p.-r. – und ö.-r. Versorgungsträgern

Neues Recht:
a) p.-r. Versorgungsträger, ö.-r. Zusatzversorgungsträger

- Abänderung gem. § 225 FamFG i.V. mit § 32 VersAusglG entfällt.

b) ö.-r. Versorgungsträger (gRV, Beamtenvers., berufsst. Versorgung) 

- Abänderung ist möglich; gem. § 225 Abs. 1 FamFG jedoch auf 
nachehezeitliche rechtliche oder tatsächliche Änderung begrenzt.

Folge : Eine Korrektur von Fehlentscheidungen ist nur noch  im 
Rechtsmittelverfahren möglich!

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (4)
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5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (5/1)

1. Haftung des Versorgungsträgers bei falschen Auskünften, z.B. nach
§ 4a BetrAVG, ist nur in sehr begrenztem Umfang möglich (z.B. falsche 
(überhöhte) Versorgungsauskunft verursacht Schaden infolge vorzeitigen 
Renteneintritts; Auskunft selbst stellt kein deklaratorisches Schuldan-
erkenntnis dar). 

2. Haftung des (betrieblichen) Versorgungsträgers nach altem VA-Recht

a) p.-r. Versorgungsträger:

- Haftung faktisch ausgeschlossen, da Auskunft lediglich eine Wissens-
erklärung darstellte und i.d.R. kein Anrecht übertragen oder begründet 
wurde 

� i.Ü. nur gegenüber Versicherten aus Vertrag/Arbeitnehmer aus 
arbeitsrechtlichen Nebenpflichten, soweit Auskunft ursächlich 
Schaden bewirkte (vgl. 1.; pVV, § 249 BGB). 

� grd. keine Haftung gegenüber Ehegatten, selbst wenn Auskunft ur-
sächlich einen Schaden bewirkte 
(OLG Karlsruhe v. 12.12.85 - 11 U 162/84, NJW 1986, 854).

Haftungsfragen
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Haftungsfragen

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (5/1a)

2. Haftung des (betrieblichen) Versorgungsträgers nach altem VA-Recht

b) ö.-r. Versorgungsträger (gRV, Beamtenvers., berufsst. Versorgung, zVK):

- Haftung bei falschen Auskünften möglich, wenn z.B. zu geringe Anrechte 
infolge falscher Auskunft übertragen oder begründet wurden und soweit 
Anrechtsminderung nicht durch späteres Abänderungsverfahren ausge-
glichen werden kann (Stichwort: § 839 BGB, Amtspflichtverletzung 
gegenüber Versicherten oder Ehegatten (?))

"Mit der Auskunft, die ein Rentenversicherungsträger nach § 53b 
Abs. 2 S. 2 FGG im familiengerichtlichen Verfahren zum Versor-
gungsausgleich erteilt, erfüllt er zugleich eine ihm gegenüber dem 
Versicherten und seinem Ehegatten obliegende Amtspflicht, 
BGH 9.10.97 –III ZR 4/97, FamRZ 1998, 89."
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Haftungsfragen

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (5/2)

Exkurs: Rolle der Familiengerichte und Anwälte im ge richtlichen 
Verfahren

Untersuchungspflicht des Richters nach § 12 FGG bzw. § 26 
FamFG bzw. des Anwaltes aus Anwaltsvertrag im gerichtlichen 
Verfahren (Haftung gem.  § 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB bzw. positive 
Vertragsverletzung (pVV))

Richterliche Pflichten bzw. Anwaltspflichten:
(Stichworte: u.a. Kontrolle der Eingangsdaten, - der Betriebszuge-
hörigkeit, - der Unverfallbarkeitsfristen, - der Angaben in den Formu-
laren; sind Berechnungsanlagen beigefügt und plausibel, liegen alle 
Rechtsgrundlagen für Teilung vor).

Grenzen der richterlichen Pflichten bzw. der Anwalt spflichten:
(Stichworte: u.a. Einzelheiten der Berechnung, Berechnung von 
Barwerten, zutreffende Aufteilung je nach Durchführungsweg und Art 
der Zusage  beurteilen, (angemessene) Berücksichtigung einer 
Zusageänderung oder  einer Übertragung von Deckungsmitteln). 
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Haftungsfragen

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (5/3)

3. Haftung des (betrieblichen) Versorgungsträgers nach neuem VA-Recht :

a) p.-r. Versorgungsträger:

- Haftung weiterhin eher eingeschränkt, da Versorgungsträger 
lediglich einen Vorschlag zum Ausgleichswert unterbreitet und die 
Bestimmung des Ausgleichswerts dem Gericht obliegt. Darüber 
hinaus ist eine Haftung wegen Pflichtverletzung des Anwalts aus 
Anwaltsvertrag einschlägig. 

Hinweis:

§ 220 Abs. 4 FamFG i.V.m. § 4 VersAusglG begründet jedoch die 
Pflicht zur vollständigen und richtigen Auskunftserteilung des 
Versorgungsträgers.
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Haftungsfragen

5 Haftungsfragen i.Z.m. Auskünften nach neuem Recht (5/3a)

3. Haftung des (betrieblichen) Versorgungsträgers nach neuem VA-Recht :

b) ö.-r. Versorgungsträger:

- Haftung wg. Versorgungsausgleichsschaden im WE, soweit nicht 
Pflichtverletzung des Anwalts aus Anwaltsvertrag vorliegt � Haftungs-
begrenzung infolge eines Abänderungsverfahrens entfällt (Rechtsgrund: 
Amtshaftungsanspruch).
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6 Zusammenfassung

1. Mit der Durchführung der Teilung von betriebliche n Anrechten 
sind die gesetzlichen Pflichten für die Arbeitgeber / betrieblichen 
Versorgungsträger noch nicht bewältigt : U.a. klammert das 
Gesetz eine Reihe von Gegenständen aus dem Wertausgl eich aus, 
sieht für noch nicht geregelte betriebliche VA-Alta nrechte
besondere Verfahrensbestimmungen vor und verursacht  
zusätzliche rechtliche Risiken, die ggf. Folgelasten bewirken 
könnten.

2. Die „Nebenkriegsschauplätze“ sollten bei einer Analy se der 
betriebswirtschaftlichen Folgen sowie des erforderl ichen 
Handlungsbedarfs in die Betrachtung zwingend einbez ogen 
werden, da ohne konzeptionelles Vorgehen sonst rasch  die Gefahr 
einer Überforderung der mit dem Versorgungsausgleic h befassten 
betrieblichen Abteilungen eintreten könnte.
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6 Zusammenfassung

3. Auch hinsichtlich der nicht in den Wertausgleich 
einzubeziehenden Anrechte (Teilanrechte) nach neuem R echt 
sollten die Arbeitgeber / die betrieblichen Versorg ungsträger 
versuchen, einen klaren Schnitt im Scheidungszeitpunkt zu 
verwirklichen, insbesondere um auch zukünftige verfa hrens-
mäßige Reibungspunkte bzw. unverhältnismäßigen 
bürokratischen Aufwand zu vermeiden.

4. Bei betrieblichen VA-Altanrechten kann mit Blick auf mögliche 
Folgeverfahren die Teilhabe an der Hinterbliebenenv ersorgung 
generell ausgeschlossen werden, es kann außerdem ei ne 
Vereinfachung im Verfahrensablauf lediglich für den  
Übergangsbestand angestrebt werden oder auch - bei b isher 
geringer Inanspruchnahme durch den schuldrechtliche n 
Versorgungsausgleich - auf eine Anpassung der 
Versorgungsregelungen verzichtet werden.
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6 Zusammenfassung

5. Zur Vermeidung von nicht ganz auszuschließenden Haf tungsrisiken 
im neuen VA-Recht, sollten die Auskünfte entweder m it der nötigen 
Professionalität und Sorgfalt erteilt oder an einen  Dienstleister 
ausgelagert werden.

6. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber die Arbe itgeber bzw. die 
betrieblichen Versorgungsträger möglichst bald von dem einen oder 
anderen unverhältnismäßigen bürokratischen Zusatzauf wand 
entlastet.
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